
Bescheinigung über die Anwendung der Null-Regelung
im Abzugsverfahren nach 8 52 Absatz 4

Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV)‘)
Hiermit wird bescheinigt, daß für die mit Rechnung vom

von der Firma
(IeMendesUntemehme)

an uns berechnete steuerpflichtige

Cl Lieferung von sicherungsübereigneten Gegenständen /von Grundstücken im Zwangs-

versteigerungsverfahren

0 Werklieferung

Cl sonstige Leistung

von der “Null-Regelung” gemäß $j 52 Abs. 2 UStDV Gebrauch gemacht wurde.

In der o.g. Rechnung ist keine Umsatzsteuer ausgewiesen.

Wir werden beim Finanzamt unter der Steuernummer

geführt und könnten im Falle des gesonderten Ausweises der Umsatzsteuer diese Steuer in

voller Höhe als Vorsteuer abziehen.

Sonstige Bemerkungen:

1) Der Leistungsempfanger  hat ein Doppel der ausgestellten Bescheinigung aufzubewahren und in seinen Aufzeichnungen auf sie
hinzuweisen. Die Aufbewahrungsfrist beträgt 10 Jahre (5 147 AO).
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